14. MÄRZ 1968 - Gesetz zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer


(Belgisches Staatsblatt vom 30. Januar 2014)


Konsolidierung


Die vorliegende Konsolidierung enthält die Abänderungen, die vorgenommen worden sind durch:

- das Gesetz vom 18. Dezember 2016 zur Abänderung des Gesetzes vom 14. März 1968 zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer (Belgisches Staatsblatt vom 16. Juni 2016),

- das Gesetz vom 16. Dezember 2020 über die Begünstigten des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Belgisches Staatsblatt vom 17. August 2022).

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER JUSTIZ


14. MÄRZ 1968 - Gesetz zur Aufhebung der am 12. Oktober 1953 koordinierten Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer


BALDUIN, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Kammern haben das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Die Gesetze über die Aufenthaltssteuern für Ausländer, die am 12. Oktober 1953 koordiniert und durch die Gesetze vom 4. Juli 1956 und 14. März 1958 ergänzt worden sind, werden aufgehoben.


	Art. 2 - [§ 1] - Die Gemeinden dürfen für die Ausstellung, Erneuerung, Verlängerung oder Ersetzung [von Aufenthaltstiteln und -dokumenten] für Ausländer Gebühren zur Deckung der Verwaltungskosten erheben. Diese Gebühren entsprechen denjenigen, die Belgier für den Personalausweis entrichten müssen.

[Absatz 1 findet jedoch keine Anwendung bei der Ausstellung eines Aufenthaltsdokuments für Begünstigte des Austrittsabkommens als Ersatz für das gültige Aufenthaltsdokument eines Begünstigten des Austrittsabkommens, der über ein in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe h des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (2019/C 384 I/01) erwähntes dauerhaftes Recht auf Aufenthalt verfügt.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass andere Personenkategorien bestimmen, auf die Absatz 1 keine Anwendung findet.]

	[§ 2 - In Abweichung von § 1 [Absatz 1] können die Gemeinden autonom den Betrag der Gebühren bestimmen, die sie für die Erneuerung, Verlängerung oder Ersetzung von bestimmten [Aufenthaltstiteln] erheben, die vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt werden, sofern sie nicht den Höchstbetrag überschreiten, den der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festlegt.]

[Art. 2 § 1 nummeriert durch Art. 2 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 2. Februar 2017, Err. vom 8. Februar 2017); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 Nr. 1 des G. vom 16. Dezember 2020 (B.S. vom 23. Dezember 2020); § 1 Abs. 2 und 3 eingefügt durch Art. 3 Nr. 2 des G. vom 16. Dezember 2020 (B.S. vom 23. Dezember 2020); § 2 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 2. Februar 2017, Err. vom 8. Februar 2017) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 des G. vom 16. Dezember 2020 (B.S. vom 23. Dezember 2020)]
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	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 14. März 1968


BALDUIN
Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. WIGNY

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. WIGNY

